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RS OGH 1986/1/16 13Os153/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1986

Norm

StPO §364

Rechtssatz

Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Frist zur Ausführung der Berufung, weil dem

Angeklagten die Vertretungskündigung seines Wahlverteidigers infolge Anschriftenänderung nicht zugekommen ist

und ihm die Entscheidung über die Zurückweisung der angemeldeten Berufung nicht zugestellt worden war, unter

gleichzeitiger Abweisung des Restitutionsbegehrens bezüglich der Ausführungsfrist für die Nichtigkeitsbeschwerde

wegen verspäteter Antragstellung.
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